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Kreisschule Homberg  
 

Schulordnung  
Schulha us Neumatt  



04.13.04 / Januar 2012 / KSPF  2/4 

Schulordnung der Bezirksschule Reinach 
 
 
 
Zweck: 
 
Wer lernt, mit allen Menschen respektvoll umzugehen , 
wer darauf achtet, dass sich alle wohl fühlen könne n, 
wer lernt, zu Material, Gebäuden und Umgebung Sorge  zu tragen,  
wer lernt, sich an Regeln zu halten, 
 
steigert seine Chancen im Leben.  
 
 
 
Information: 

·  Die Schulordnung wird allen Lernenden bei Beginn ih rer Schulzeit an der Kreis-
schule Homberg abgegeben.  

·  Mit ihrer Unterschrift bestätigen Erziehungsberecht igte und Lernende, von der 
Schulordnung Kenntnis genommen zu haben und danach zu handeln. 

·  Die Klassenlehrpersonen besprechen mit den Lernende n die Schulordnung zu 
Beginn jedes Schuljahres. 

 

 

1. Allgemeines Verhalten 

1.1. Ich benehme mich auf dem Schulweg und während des S chulbetriebs 
anständig und rücksichtsvoll. 

1.2. Ich raufe und renne nicht in Schulgebäuden.  

1.3. Ich spucke nicht und kaue in Schulgebäuden keine Ka ugummis.  

1.4. Abfälle deponiere ich in den dafür vorgesehenen Abf allbehälter. 

1.5. Ich befolge die Anweisungen der Lehrpersonen und de r Hauswarte. 

1.6. Ich werfe auf dem Schulareal und in den Gebäuden ke ine Gegenstände 
herum. Schneeballwerfen können die Lehrpersonen bei  geeigneten Ver-
hältnissen auf bestimmten Plätzen gestatten. Ich we rfe keine Schneebälle 
gegen unbeteiligte Personen, Gebäude oder Fahrzeuge . Schneeball-
schlachten sind nur auf dem Sportplatz südlich des Schulhauses gestattet. 

1.7. Ich verzichte auf störende Knutscherei auf dem Schu lareal. 

1.8. Ich verzichte auf allzu freizügige Bekleidung.  

1.9. Ich grenze durch mein Verhalten niemanden aus. 

1.10. Ich respektiere fremdes Eigentum. 

1.11. Ich orientiere mich am Anfang und Ende eines Schulh albtages am  
Anschlagkasten über allfällige Mitteilungen und Änd erungen. 
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1.12. Ich verbringe die Zwischenstunden im Zwischenstunde nzimmer oder ruhig 
an den Tischen in den Gängen. 

1.13. Ich verbringe die grossen Pausen im Freien. Nach de m Gongton begebe 
ich mich sofort ins Unterrichtszimmer und mache mic h für den Unterricht 
bereit. 

1.14. Ich benutze den Lift nur mit der Bewilligung des Ha uswartes oder einer 
Lehrperson. 

1.15. Krankheit: In der nächsten Stunde bringe ich das sa uber ausgefüllte  
Absenzenbüchlein mit, das die Abwesenheit begründet , die versäumten 
Stunden auflistet und von den Eltern unterschrieben  ist. Es wird allen be-
troffenen Lehrpersonen  innerhalb einer Woche zur U nterschrift vorgelegt. 
Die Klassenlehrpersonen kontrollieren die Absenzenb üchlein. 

1.16. Urlaub: Bis zu einem halben Tag: Für einen vorausse hbaren Urlaub hole ich 
mir mit dem roten Urlaubsformular mindestens drei T age im Voraus beim 
Schulhausleiter die Bewilligung. Wird der Urlaub be willigt, muss ich das 
Formular vorgängig jeder betroffenen Lehrperson  zu r Unterschrift vorlegen 
(gilt auch für Schnupperlehren). 

Längere Urlaube (bis 5 Tage): Ich lege der Schulhau sleitung ein Urlaubsge-
such sowie das rote Urlaubsformular vor zur Bewilli gung vor. Wird der Ur-
laub bewilligt, muss ich das Formular vorgängig jed er betroffenen Lehrper-
son  zur Unterschrift vorlegen. 

Urlaub für Schnupperlehren: Ich  hole bei der Schul hausleitung ein speziel-
les Formular und lege dieses zusammen mit einer Bes tätigung des 
Schnupperbetriebes zur Bewilligung vor. 

Urlaub für mehr als 5 Tage: Meine Eltern stellen ei n Gesuch an die Schul-
leitung der Kreisschule Homberg. 

Ferienverlängerungen werden grundsätzlich nicht bew illigt. 

 

 

2. Schulweg 

2.1. Ich halte mich auf dem Schulweg an die Verkehrsrege ln.  

2.2. Wer ausserhalb des Velokreises wohnt, ist berechtig t, für den Schulweg 
das Fahrrad zu benützen. Die Schulleitung legt den Velokreis fest. Für die 
Benützung eines Mofas oder Rollers ist ein schriftl iches Gesuch an die 
Schulhausleitung zu richten. Das Velo darf ich nur im Veloständer parkie-
ren. 

2.3. Das Helmtragen ist für Mofa- und Rollerlenker nach dem Gesetz obligato-
risch. Für Velofahrer wird es dringend empfohlen. 

2.4. Auf Gesuch der Eltern hin wird dir, wenn du ausserh alb des Dreikilometer-
kreises wohnst, ein Einstellplatz für ein Mofa zuge teilt. Das Formular erhältst 
du bei der Schulhausleitung. 

2.5. Die Schule haftet nicht für Schäden an Fahrzeugen d er Lernenden. 
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3. Schulareal, Mobiliar, Lehrmittel 

3.1. Ich behandle die Schulanlagen, Einrichtungen, Lehrm ittel und Schulmate-
rialien sorgfältig. 

3.2. Ich melde verursachte Schäden sofort einer Lehr- od er Hauswartsperson. 
Ich hafte für die mutwillig oder grobfahrlässig ang erichteten Schäden. 

3.3. Ich transportiere das Schulmaterial in geeigneten T aschen, damit es kei-
nen Schaden nimmt. Beschädigtes oder verlorenes Sch ulmaterial muss 
auf eigene Kosten ersetzt werden. 

3.4. Das Mitführen, Konsumieren und Verbreiten von Tabak waren, Alkohol und 
Drogen ist auf dem Schulareal verboten. 

3.5. Das Mitführen von Waffen und Feuerwerkskörpern ist auf dem Schulweg 
und dem Schulareal verboten. 

3.6. Ich benütze keine Mobiltelefone und keine Unterhalt ungselektronik in den 
Schulgebäuden und auf dem Schulareal während der al lgemeinen Unter-
richtszeit und in den Pausen. Mitgeführte Geräte si nd ausgeschaltet und 
versorgt. 

3.7. Ich benütze im Schulhaus keine rollenden Fortbewegu ngsmittel. 

3.8. Ich verlasse das Schulareal während der Pausen nich t. Ausnahmen bewil-
ligt eine Lehrperson. Zum Pausenareal gehören der g eteerte Platz zwi-
schen Schulhaus und Turnhalle, der Platz nördlich d er Schulanlage, die 
Plattenwege sowie das Strässchen südlich und östlic h des Schulhauses. 

3.9. Ballspiele sind nur im dafür vorgesehenen Bereich b ei den Körben erlaubt 
sowie bei trockenem Rasen auf dem Fussballplatz öst lich des Schulhauses. 
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